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— 75% des Betrages innert ca. 30 Tagen nach Inkrafttreten der Einzelverfügung.
— 25 °/o drei Jahre nach der ersten Auszahlung und nach bestandener Motorfahrzeug -

Inspektion.
Der Motorfahrzeughalter darf die ihm auf Grund der Einzelverfügung zustehenden

Ansprüche auf Zollrückerstattung weder abtreten noch verpfänden.

6. Besondere Bestimmungen.
Wird das Motorfahrzeug vor Ablauf der Haltepflicht für die Militärdienstleistung untauglich,

so ist die einmal gewährte ZolRückerstattung der Abt. für Heeresmotorisierung pro rata
temporis zurückzuzahlen, ohne Berücksichtigung der Umstände des Schadenereignisses.

Bei Halterwechsel vor Ablauf der Haltepflicht ohne schriftliche Bewilligung der Abteilung
für Heeresmotorisierung, bei Konkurs oder Tod des Halters, sowie bei Diebstahl bleibt die
Rückforderung pro rata temporis der gewährten Zolkückerstattung der Abteilung für
Heeresmotorisierung vorbehalten.

Abteilung für Heeresmotorisierung, Sektion Personelles und Administratives.

Buchbesprechungen

Werkstätten zum Instandsetzen von Landmaschinen

Von Dipl.-lng. Arch. Karl Gunter Beger.
Herausgegeben vom Handwerkstechnischen
Institut an der Technischen Hochschule
Hannover. Curt R. Vincentz Verlag Hannover

1959. 163 Seiten, 78 Abbildungen,
5 Grundrissblätter mit 51 Grundriss-Sinn-
bildern.

Die sprunghafte Entwicklung der
Landmaschinentechnik und Mechanisierung der
Landwirtschaft innerhalb der letzten 20 Jahre

hat den natürlichen Bedarf nach

leistungsfähigen Landmaschineninstandsetzungswerkstätten

nach sich gezogen.
Eigene Landmaschinenhandwerksbetriebe
sind entstanden, die alten Dorfschmieden
haben sich den Bedürfnissen entsprechend
umgestellt oder sind im Begriff die Umstellung

durchzuführen. Die von früher her
vorhandenen oder ohne Erfahrungen neu hierzu

errichteten Betriebsstätten und
Werkstätten kommen den tatsächlichen
Anforderungen nur in den seltensten Fällen nach.
Es ist daher ausserordentlich begrüssens-
wert, dass in Buchform «Planungsgrundsätze
für Werkstätten zum Instandsetzen von
Landmaschinen» erschienen sind, die nicht
nur wertvolle Anleitungen und Hinweise für
Neuplanungen, sondern auch für
Werkstättenumbauten bieten.

Ausgehend von den besonderen Arbeits¬

aufgaben, denen die Werkräume zu dienen
haben, behandelt der Verfasser zunächst
die Voraussetzungen, die bestimmenden
Einfluss auf die Planung nehmen.

Der nächste Abschnitt behandelt die
eigentliche Planung, die unter Berücksichtigung

der Voraussetzungen, der Betriebs-
grösse, des Standortes und des
Grundstückes zu erfolgen hat. Massgeblich ist
hiebei der Umfang der zu erwartenden
Instandsetzungsarbeiten und des entsprechenden

Betriebscharakters. Je nachdem nun
eine kleine Landschmiede oder grössere
Landschmiede neben Hufbeschlag auch
Landmaschinen instandzusetzen hat, oder
ein mittlerer oder grösserer Landmaschinen-
fachbetrieb vorliegt, werden 4 Leitpläne
besprochen, die unter Berücksichtigung des

richtigen Arbeitsablaufes die richtige
Zuordnung der einzelnen Arbeitsräume,
Neben- und Hilfsräume, unter Vermeidung
überflüssiger Leerwege beinhalten.

Im letzten Teil des Buches werden
bezughabende, allgemeine bautechnische
Hinweise und Detailausführungen wie Fundamente,

Hallen- und Dachbinder, Dächer,
Wände, Decken, Beleuchtung und Belichtung,

bautechnische Unfallverhütung und
bautechnische Schutzmassnahmen behandelt.

Mr. 10/60 «DER TRAKTOR- Seite 690


	Buchbesprechungen

